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An die 


Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg 

Frau Liberski

Bahnhofstraße 12

15230 Frankfurt (Oder)

Antrag

auf Ausstellung einer vorläufigen Sachkundebescheinigung nach 

§ 9 Abs. 2 Chemikalien-Klimaschutzverordnung
Vorname: 
      
Nachname: 
      
Straße: 
      


Hausnr.:      
Plz., Wohnort: 
      



Geburtsdatum:       


Ort:      
E-Mail: 

Ich beantrage die Ausstellung einer vorläufigen Sachkundebescheinigung für
1.  FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten an Klimaanlagen, Kälteanlagen und Wärmepumpen in der Kategorie I

(Dichtheitskontrolle an beliebig großen Kälteanlagen mit fluorierten Treibhausgasen, Rückgewinnung von Kältemittel, Installation, Instandhaltung oder Wartung)
2.  FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten an Klimaanlagen, Kälteanlagen und Wärmepumpen in der Kategorie II

(Dichtheitskontrolle an beliebig großen Kälteanlagen mit fluorierten Treibhausgasen ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf, Dichtheitskontrolle, Rückgewinnung von Kältemittel, Installation, Instandhaltung oder Wartung bei Kälteanlagen mit fluorierten Treibhausgasen bis 3 kg bzw. 6 kg bei hermetisch geschlossenen Systemen)

3.  FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten an Klimaanlagen, Kälteanlagen und Wärmepumpen in der Kategorie III

(Rückgewinnung von Kältemittel bei Kälteanlagen mit fluorierten Treibhausgasen bis 3 kg bzw. 6 kg bei hermetisch geschlossenen Systemen)

4.  FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten an Klimaanlagen, Kälteanlagen und Wärmepumpen in der Kategorie IV

(Dichtheitskontrolle an beliebig großen Kälteanlagen mit fluorierten Treibhausgasen ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf)

5.  FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten an Brandschutzsystemen und Feuerlöschern.
Anträge nach Nr. 1 bis Nr. 4: beizufügende Unterlagen
Voraussetzung für die Ausstellung einer vorläufigen Sachkundebescheinigung für Tätigkeiten an Klimaanlagen, Kälteanlagen und Wärmepumpen in den Kategorien I, II, III und IV ist 
a) eine erfolgreich absolvierte akademische, technische oder handwerkliche Ausbildung (Nachweis in Kopie beifügen) und 

b) vor dem 4. Juli 2008 erworbene Erfahrung in einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten (Nachweis in Form von Unternehmererklärung, Sonderqualifikationen oder sonstige Nachweise in Kopie beifügen):

· Dichtheitskontrolle von Anlagen mit 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr und von Anlagen mit 6 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr in hermetisch geschlossenen Systemen, die als solche gekennzeichnet sind,

· Rückgewinnung, Installation,  Instandhaltung oder Wartung.

c) die Vorlage eines gültigen Personalausweises (oder beglaubigte Kopie).
Antrag nach Nr. 5: beizufügende Unterlagen
· Voraussetzung für die Ausstellung einer vorläufigen Sachkundebescheinigung für Tätigkeiten an Brandschutzsystemen und Feuerlöschern ist der Nachweis von vor dem 4. Juli 2008 gesammelter Erfahrung in einer in einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten (Nachweis in Kopie beifügen):

· Dichtheitskontrolle bei Anlagen, die 3 kg oder mehr fluorierte Treibhausgase enthalten,

· Rückgewinnung, auch bei Feuerlöschern, Installation, Instandhaltung bzw. Wartung

und die Vorlage eines gültigen Personalausweises (oder beglaubigte Kopie).
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben. 

___________________
_




_________________________

Ort, Datum






Unterschrift

�








